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533. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Geltendmachung von Unter-

haltsansprüchen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Rumänien am 10. April 1991
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über
die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im
Ausland (BGBl. Nr. 316/1969, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 455/1986)
hinterlegt.

Busek

534. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Protokolls

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zum Protokoll über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. Nr. 78/1974)
hinterlegt bzw. erklärt, sich auch nach Erlangung
ihrer Unabhängigkeit an dieses Protokoll gebunden
zu erachten:

Staaten:
Datum der Hinierlegung
der Beitrittsurkunde bzw.

Kontinuitätserklärung:

Ägypten 22. Mai 1981
Angola 23. Juni 1981

Staaten:
Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde bzw.

Kontinuitätserklärung:

Äquatorialguinea 7. Februar 1986
Australien 13. Dezember 1973
Belize 27. Juni 1990
Bolivien 9. Februar 1982
Burkina Faso 18. Juni 1980
China 24. September 1982
Costa Rica 28. März 1978
Dominikanische

Republik 4. Jänner 1978
Dschibuti 9. August 1977
El Salvador 28. April 1983
Guatemala 22. September 1983
Guinea-Bissau 11. Februar 1976
Haiti 25. September 1984
Iran 28. Juli 1976
Jamaika 30. Oktober 1980
Japan 1. Jänner 1982
Jemen 18. Jänner 1980
Kap Verde 9. Juli 1987
Kenia 13. November 1981
Kolumbien 4. März 1980
Lesotho 14. Mai 1981
Liberia 27. Februar 1980
Malawi 10. Dezember 1987
Mauretanien 5. Mai 1987
Mosambik 1. Mai 1989
Nicaragua 28. März 1980
Panama 2. August 1978
Papua-Neuguinea 17. Juli 1986
Peru 15. September 1983
Philippinen 22. Juli 1981
Portugal 13. Juli 1976
Rwanda 3. Jänner 1980
Sao Tomé und Principe 1. Februar 1978
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Staaten:
Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde bzw.

Kontinuitätserklärung:

Seychellen 23. April 1980
Sierra Leone 22. Mai 1981
Simbabwe 25. August 1981
Somalia 10. Oktober 1978
Spanien 14. August 1978
Sudan 23. Mai 1974
Suriname 29. November 1978
Tschad 19. August 1981
Tuvalu 7. März 1986
Uganda 27. September 1976
Ungarn 14. März 1989
Venezuela 19. September 1986
Zaire 13. Jänner 1975

Nachstehende Staaten haben anläßlich der
Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde folgende Vor-
behalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Angola

Gemäß Art. VII. Abs. 1 erklärt Angola, daß es
sich an Art. IV in bezug auf die Schlichtung von
Streitfragen in der Auslegung des Protokolls nicht
gebunden erachtet.

China

Vorbehalt zu Art. IV.

El Salvador

Art. IV findet für El Salvador keine Anwendung.

Guatemala

Vorbehalt:

Die Republik Guatemala tritt dem Protokoll mit
dem Vorbehalt bei, daß sie Bestimmungen dieses
Instruments hinsichtlich derer die Konvention
Vorbehalte gestattet, nicht anwenden wird, sofern
diese Bestimmungen in Guatemala im Widerspruch
zu verfassungsrechtlichen Vorschriften oder Nor-
men der öffentlichen Ordnung nach innerstaatli-
chem Recht stehen.

Erklärung:

Der Ausdruck „die günstigste Behandlung" sollte
in allen Artikeln des Protokolls, in denen der
Ausdruck verwendet wird, dahingehend ausgelegt
werden, daß darunter keine Rechte fallen, die die
Republik Guatemala durch Gesetz oder Vertrag
Staatsangehörigen mittelamerikanischer Länder
oder anderer Länder gewährt hat oder gewährt, mit
denen Abkommen regionaler Art bestehen oder
geschlossen werden.

Jamaika

1. „Die Regierung Jamaikas ist der Auffassung,
daß die Artikel 8 und 9 der Konvention sie nicht
hindern, in Kriegs- oder nationalen Notstandszeiten
im Interesse der nationalen Sicherheit hinsichtlich
eines Flüchtlings auf Grund seiner Staatsangehörig-
keit Maßnahmen zu ergreifen."

2. „Die Regierung Jamaikas kann sich nur
verpflichten, daß die Bestimmungen der Ziffer 2 des
Artikels 17 der Konvention im Rahmen des
Gesetzes von Jamaika angewendet werden."

3. „Die Regierung Jamaikas kann sich nur
verpflichten, daß die Bestimmungen des Artikels 24
der Konvention im Rahmen des Gesetzes von
Jamaika angewendet werden."

4. „Die Regierung Jamaikas kann sich nur
verpflichten, daß die Bestimmungen der Ziffern 1, 2
und 3 des Artikels 25 der Konvention im Rahmen
des Gesetzes von Jamaika angewendet werden."

5. „Die Regierung Jamaikas übernimmt nicht die
sich aus Artikel IV des Protokolls über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge bezüglich der Beile-
gung von Streitfragen ergebenden Verpflichtun-
gen."

Kap Verde

In allen Fällen, in denen die Konvention über die
günstigste Behandlung zuerkennt, die Staatsange-
hörigen eines fremden Staates eingeräumt wird, ist
diese Bestimmung dahingehend auszulegen, daß sie
die Art der Behandlung von Staatsangehörigen aus
Ländern, mit denen Kap Verde regionale Zoll-,
Wirtschafts- oder politische Abkommen geschlossen
hat, nicht miteinschließt.

Malawi

Die Regierung der Republik Malawi erneuert
ihre am 12. Dezember 1966 im Einklang mit
Artikel 36 Ziffer 2 des Statuts des Gerichtshofes
abgegebene Erklärung, wonach sie die Zuständig-
keit des Internationalen Gerichtshofes als obligato-
risch anerkennt. Die Regierung der Republik
Malawi ist diesbezüglich der Auffassung, daß mit
dem in Artikel IV des Protokolls verwendeten
Ausdruck „auf andere Weise beigelegt" jene Mittel
gemeint sind, die in Artikel 33 der Charta der
Vereinten Nationen vorgesehen sind.

Peru

Hinsichtlich der Bestimmungen von Artikel I
Ziffer 1 und Artikel II des Protokolls erklärt die
Regierung Perus hiemit ausdrücklich, daß die
Einhaltung der mit dem Beitrittsakt zu diesem
Protokoll übernommenen Verpflichtungen durch
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den peruanischen Staat unter Verwendung aller ihm
zur Verfügung stehenden Mittel gewährleistet wird
und die Regierung Perus sich in allen Fällen
bemühen wird, soweit wie möglich mit dem Büro
des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge zusammenzuarbeiten.

Portugal

„1. Das Protokoll wird ohne jede geographische
Begrenzung angewendet werden.

2. In allen Fällen, in denen das Protokoll den
Flüchtlingen die günstigste personenrechtliche Stel-
lung zuteil werden läßt, die Staatsangehörigen eines
fremden Landes gewährt wird, ist diese Bestimmung
dahingehend auszulegen, daß damit nicht die
Stellung gemeint ist, die Portugal den Staatsangehö-
rigen Brasiliens oder den Staatsangehörigen anderer
Länder gewährt, mit denen Portugal Beziehungen
nach Art eines Commonwealth aufnimmt."

Rwanda

Zur Schlichtung von Streitfragen zwischen den
Vertragsstaaten kann der Internationale Gerichts-
hof nur mit vorheriger Zustimmung der Rwandi-
schen Republik angerufen werden.

Somalia

„Die Regierung der Somalischen Demokrati-
schen Republik ist dem Protokoll unter der
Voraussetzung beigetreten, daß das Protokoll nicht
dahingehend ausgelegt wird, daß es die nationale
Stellung oder den politischen Anspruch von
heimatvertriebenen Personen aus somalischen Ge-
bieten unter Fremdherrschaft beeinträchtigt oder
nachteilig beeinflußt.

In diesem Sinne verpflichtet sich die Somalische
Demokratische Republik, die Bestimmungen des
Protokolls einzuhalten."

Spanien

a) Der Ausdruck „die günstigste Behandlung" ist
in allen Artikeln, in denen er verwendet wird,
dahingehend auszulegen, daß er Rechte nicht
einschließt, die durch Gesetz oder Vertrag Staatsan-
gehörigen von Portugal, Andorra, den Philippinen
oder den lateinamerikanischen Ländern gewährt
werden, bzw. Staatsangehörigen von Ländern, mit
denen internationale Vereinbarungen regionaler Art
geschlossen wurden.

b) Die Regierung Spaniens betrachtet Artikel 8
nicht als bindende Vorschrift, sondern als Empfeh-
lung.

c) Die Regierung Spaniens behält sich ihren
Standpunkt hinsichtlich der Anwendung von
Artikel 12 Absatz 1 vor. Absatz 2 von Artikel 12 ist
dahingehend auszulegen, daß er sich ausschließlich
auf Rechte bezieht, die ein Flüchtling erworben hat,
noch ehe er die Rechtsstellung eines Flüchtlings in
irgendeinem Land erhalten hat.

d) Artikel 26 der Konvention ist dahingehend
auszulegen, daß er das Ergreifen von Sondermaß-
nahmen hinsichtlich des Wohnortes bestimmter
Flüchtlinge nach spanischem Gesetz nicht aus-
schließt.

Uganda

Vorbehalt gemäß Art. VII Abs. 2.

Venezuela

Bei der Durchführung der Bestimmungen des
Protokolls, die Flüchtlingen die günstigste Behand-
lung, welche Staatsangehörigen eines fremden
Landes gewährt wird, zuteil werden lassen, ist
davon auszugehen, daß unter eine solche Behand-
lung die Rechte und Vorteile nicht fallen, die
Venezuela bezüglich der Einreise oder des vorüber-
gehenden Aufenthaltes in seinem Gebiet Staatsan-
gehörigen von Ländern gewährt oder gewähren
wird, mit denen Venezuela regionale oder unterre-
gionale Integrations-, Zoll-, Wirtschafts- oder
politische Abkommen geschlossen hat.

Die Niederlande haben mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1986 den Geltungsbereich auf Aruba
ausgedehnt

Busek

535. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Internationa-
len Übereinkommens über tropische Hölzer

1983

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zum Internationalen Über-
einkommen über tropische Hölzer 1983 (BGBl.
Nr. 215/1986, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 283/1986) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Australien 16. Februar 1988
China 2. Juli 1986
Kolumbien 27. März 1990
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Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Nepal 3. Juli 1990
Panama 3. März 1989
Portugal 3. Juli 1989
Togo 8. Mai 1990
Vereinigte Staaten 25. Mai 1990
Zaire 20. November 1990

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen zufolge wurde das
Übereinkommen gemäß seinem Art. 42 Abs. 1 um
weitere zwei Jahre vom 1. April 1990 bis 31. März
1992 verlängert.

Busek

536. Vereinbarung zwischen der Regierung
der Republik Österreich und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über die Neufas-
sung des im Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land über den Luftverkehr vorgesehenen

Fluglinienplanes

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 35.50.40/1-A/91

Verbalnote

Die österreichische Botschaft entbietet dem
Auswärtigen Amt ihre Empfehlungen und beehrt
sich auf die Konsultationen der österreichischen
und deutschen Luftfahrtbehörden vom 9. Juli 1991
Bezug zu nehmen, bei welcher Gelegenheit der
beiliegende Fluglinienplan als neuer Anhang zum
Abkommen zwischen der Republik Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland über den Luftver-
kehr vom 15. März 1965 *) festgelegt wurde.

Darüber ist nach Art. 2 Abs. 2 des erwähnten
Abkommens eine Vereinbarung in Form eines
Notenwechsels zu schließen. Die Botschaft beehrt
sich daher vorzuschlagen, daß diese Note und die
Antwortnote des Auswärtigen Amts eine solche
Vereinbarung darstellen, die am 1.Tag des
2. Monats ab dem Datum der Antwortnote in Kraft
tritt.

Die österreichische Botschaft benützt gerne diese
Gelegenheit, dem Auswärtigen Amt die Versiche-
rung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu
erneuern.

Bonn, am 12. August 1991

L.S.
An das
Auswärtige Amt
Bonn

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 136/1966

Fluglinienplan

I. Fluglinien die von den von der Bundesrepublik
Deutschland bezeichneten Unternehmen betrieben
werden:

Punkte im Punkte im
Hoheitsgebiet der Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Republik Österreich
Deutschland

Alle Punkte in der 1. Wien
Bundesrepublik 2. Salzburg
Deutschland 3. Klagenfurt

4. Innsbruck
5. Graz
6. Linz

dabei eine frei bestimmbare Zwei-Punkt-Landung,
ansonsten jedoch nicht mehr als ein Punkt je Linie
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei.

II. Fluglinien, die von den von der Republik
Österreich bezeichneten Unternehmen betrieben
werden:

Punkte im Punkte im
Hoheitsgebiet der Hoheitsgebiet der
Republik Österreich Bundesrepublik

Deutschland

Alle Punkte in der 1. Berlin
Republik Österreich 2. Düsseldorf

3. Frankfurt
4. München
5. Stuttgart
6. Hamburg
7. Dresden oder Leipzig
8. ein weiterer von den

Luftfahrtbehörden zu
vereinbarender Punkt

dabei eine frei bestimmbare Zwei-Punkt-Landung,
ansonsten jedoch nicht mehr als ein Punkt je Linie
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei.

AUSWÄRTIGES AMT
423-455.07/1

V e r b a l n o t e

Das Auswärtige Amt beehrt sich, den Eingang der
Verbalnote der österreichischen Botschaft vom
12. August 1991 — Zl. 35.50.40/1-A/91 zu bestäti-
gen, die wie folgt lautet:

„Die österreichische Botschaft . . . (es folgt der
weitere Text der Eröffnungsnote) . . . Hochachtung
zu erneuern."
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Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die
Botschaft der Republik Österreich erneut seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 9. September 1991

L. S.

An die Botschaft
der Republik Österreich

Die Vereinbarung tritt mit 1. November 1991 in
Kraft.

Busek

537.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

GATT; Art. XXVIII; Ergebnis der Verhandlungen mit den EG betreffend die Kündigung des
GATT-Zolles für Bruchreis
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(Übersetzung)
An den

Generaldirektor des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
Genf

VERHANDLUNGEN ÜBER DIE LISTE XXXII - ÖSTERREICH

Die Delegationen Österreichs und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften haben ihre
Verhandlungen gemäß Artikel XXVIII hinsichtlich der Abänderung oder Zurücknahme von
Zollzugeständnissen der Liste XXXII — Österreich, laut dem angeschlossenen Bericht, abgeschlossen.

Für die Delegation Österreichs
(unter Vorbehalt der Ratifikation)

Margund Belke

Für die Delegation der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften

Helmut Stadler

Wien, 12. Dezember 1990

Ergebnisse der Verhandlungen gemäß Artikel XXVIII zur Zurücknahme von Zollzugeständnissen in der
Liste XXXII

ÄNDERUNGEN IN DER LISTE XXXII - ÖSTERREICH
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 30. August 1991 im GATT-Sekretariat hinterlegt; das Ergebnis der Verhandlungen ist
mit demselben Tag in Kraft getreten.

Busek
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